
Allgemeine Geschäftsbedingungen der congstar Services GmbH für Penny Mobil 
 
 
  
I Vertragspartner 
  
1 Vertragspartner sind die congstar Ser-

vices GmbH (im Folgenden „congstar“ 
genannt), Bayenwerft 12-14, 50678 Köln 
(Amtsgericht Köln, HRB 76076) und der 
Kunde. 

2 Als Kunden werden nur Verbraucher ak-
zeptiert. Verbraucher ist jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem 
Zweck abschließt, der weder ihrer ge-
werblichen noch ihrer selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet wer-
den kann. Voraussetzung für den Ver-
tragsschluss ist die Vollendung des 16. 
Lebensjahres des Kunden. Die Aktivie-
rung setzt eine Identitätsprüfung anhand 
eines nach § 111 des Telekommunikations-
gesetzes vorgeschriebenen amtlichen 
Ausweisdokuments voraus. 

 
 
II Vertragsgegenstand  
1 Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus 

diesen Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen sowie aus den in der Leistungsbe-
schreibung und Preisliste getroffenen 
Regelungen. Diese regeln in Verbindung 
mit dem Telekommunikationsgesetz 
(TKG) die Inanspruchnahme von Prepaid-
Mobilfunkdienstleistungen von congstar. 

2 Für die Vertragsabwicklung und den Ab-
ruf der Rechnungsdaten sind ein Inter-
net-Zugang und ein E-Mail-Postfach er-
forderlich.  

 
 
III Zustandekommen des Vertrages 

 Vorbehaltlich einer gesonderten Rege-
lung kommt der Vertrag mit Zugang der 
Auftragsbestätigung, spätestens mit Be-
reitstellung der Leistung (Freischaltung 
der SIM-Karte) zustande. 
 

 
IV Leistungen von congstar 
1 congstar überlässt dem Kunden im Rah-

men der bestehenden technischen und 
betrieblichen Möglichkeiten einen Mobil-
funkanschluss und teilt ihm eine Rufnum-
mer zu. 

2 congstar überlässt dem Kunden hierfür 
eine mit der zugeteilten Rufnummer ko-
dierte congstar SIM-Karte. Die SIM-Karte 
wird dem Kunden ausschließlich zum 
Zwecke der Sprachübermittlung und Da-
tenübertragung, zur Nutzung ausschließ-
lich für Verbindungen über die Vermitt-
lungs- und Übertragungssysteme der von 
congstar angebotenen Netze und zur 
Nutzung der SIM-Karte ausschließlich im 
Zusammenhang mit Mobilfunkendgerä-
ten in dem vertraglich vereinbarten Rah-
men überlassen. Jegliche Weiterleitung 
von Verbindungen über die SIM-Karte ist 
unzulässig, sofern dies in der Leistungs-
beschreibung des Mobilfunk-Dienstes 
nicht ausdrücklich vorgesehen ist. 

3 Die auf der Karte befindliche Software 
und die Karte selbst verbleiben im Eigen-
tum von congstar. 

4 congstar ist zum Austausch der SIM–
Karte gegen eine Ersatzkarte berechtigt. 

5 Der Umfang der vertraglichen Leistun-
gen ergibt sich aus der Leistungsbe-
schreibung sowie aus den hierauf Bezug 
nehmenden Vereinbarungen der Ver-
tragsparteien. 
  

V Eingesetzte Netztechnologie und 
Technik 
Die Nennung der für die Leistungserbrin-
gung von congstar eingesetzten Netz-
technologie und Technik in Vertragsun-
terlagen oder auf Internetseiten erfolgt 
zur Information und stellt – soweit nicht 
ausdrücklich als vertragliche Leistung 
vereinbart - keine vertragliche Vereinba-
rung dieser Netztechnologie und Technik 
dar. congstar ist in der Wahl der zur Er-
bringung der jeweils vereinbarten Leis-
tungen eingesetzten Netztechnologie 
und Technik frei. Zur Netztechnologie 
und Technik gehören zum Beispiel Netz- 
und Übertragungstechnologien und -pro-
tokolle, technische Infrastrukturen und 
Plattformen sowie Benutzeroberflächen. 
Um auf technologische Neuerungen rea-
gieren zu können, ist congstar berech-
tigt, jederzeit Änderungen dieser techni-
schen Mittel vorzunehmen, wenn 
dadurch die vertraglich vereinbarten 
Leistungen nicht verändert werden. Füh-
ren Änderungen bei der Netztechnologie 
und Technik zu Änderungen der vertrag-
lich vereinbarten Leistungen gegenüber 
dem Kunden, gelten die Regelungen der 
Ziffer XI [Änderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) und Leis-
tungen].  
 
 

VI Nutzung von Penny Mobil 
1 Die Penny Mobil Prepaid-Karte ermög-

licht die Herstellung von Mobilfunk-Ver-
bindungen, solange auf dem Guthaben-
konto ein Guthaben besteht. Abgehende 
sowie im Ausland ankommende Mobil-
funk-Gespräche können hergestellt wer-
den, solange auf dem Guthabenkonto ein 
Guthaben besteht, welches ein Gespräch 
von mind. der Länge der kleinsten Tak-
tungseinheit zulässt, die für die jeweilige 
Verbindung gilt. Die Nutzung entgelt-
pflichtiger Datendienste einschließlich 
SMS (im Folgenden “Datendienste”) ist 
grundsätzlich möglich, solange noch Gut-
haben für den Versand bzw. Empfang 
mindestens in Höhe der kleinsten Ab-
rechnungseinheit für den jeweiligen Da-
tendienst auf dem Konto vorhanden ist. 
Besteht kein Guthaben mehr, wird die 
Möglichkeit des Telefonierens sowie der 
Nutzung entgeltpflichtiger Datendienste 
gesperrt. Nach Aufladen neuen Gutha-
bens auf dem Konto wird die Nutzung in-
nerhalb von ca. 24 Stunden seit der Auf-
ladung wieder freigegeben. 

2 Nach Verbrauch des Guthabens ermög-
licht Penny Mobil dem Kunden im Inland 
den Empfang ankommender Mobilfunk-
Gespräche und den Empfang nicht ent-
geltpflichtiger Datendienste. 
 
 

VII Guthabenkonto 
1 Der Kunde kann das Konto durch Voraus-

zahlung bestimmter Guthabenbeträge 
über die von congstar zur Verfügung ge-
stellten Verfahren aufladen. 

2 Der Kunde kann sein Guthabenkonto auf-
laden, solange das bestehende Guthaben 
vor der Aufladung 200 EUR noch nicht 
erreicht hat (Aufladeobergrenze). Das 
aufgeladene Guthaben kann während der 
Vertragslaufzeit vom Kunden durch das 
Herstellen von  
 
Mobilfunk-Verbindungen verbraucht 
werden. Laufende Gespräche werden bei 

vollständigem Verbrauch des Guthabens 
sofort unterbrochen. 

3 Guthabenaufladungen werden auf einem 
von congstar eingerichteten individuel-
len Konto des Kunden verbucht. Die Bu-
chung erfolgt unmittelbar nach Aufla-
dung und unabhängig davon, ob der 
Kunde die aufgebuchten Beträge bereits 
an congstar entrichtet hat. congstar er-
möglicht dem Kunden, den Kontostand 
abzufragen. Die Angabe des Kontostan-
des ist unverbindlich und begründet kei-
nen selbstständigen Anspruch des Kun-
den auf Herstellung von Mobilfunk-Ver-
bindungen im Gegenwert. 

4 Das Guthaben kann auch für Leistungen 
von berechtigten Drittanbietern (z. B. Ti-
cketing, Spenden, digitale Güter u.a.) ein-
gesetzt werden (zur Sperrmöglichkeit 
siehe Ziffer XV 8). congstar ist nicht Ver-
tragspartner für die Drittanbieterleistun-
gen. Die jeweils aktuellen Drittanbieter 
können Sie unter www.pennymo-
bil.de/drittanbieter einsehen. 

5 Beanstandungen gegen die Höhe der ab-
gebuchten Beträge für Verbindungs-
preise oder sonstigen nutzungsabhängi-
gen Preise von congstar sind umgehend 
an congstar zu richten. Beanstandungen 
müssen spätestens innerhalb von acht 
Wochen ab Abbuchung bei congstar ein-
gegangen sein. 

 
 

VIII Zahlungsbedingungen  
Preise werden mit der Erbringung der 
Leistung fällig und vom Guthabenkonto 
abgebucht. Eingeschlossen sind Preise 
für Dienste, zu denen congstar den Zu-
gang vermittelt. 

 
 

IX Pflichten und Obliegenheiten des 
Kunden  

1 Der Kunde hat insbesondere folgende 
Pflichten: 

a) Der Kunde hat congstar unverzüglich in 
Textform eine Änderung seines Namens, 
seiner Anschrift sowie seiner für die Ver-
tragsabwicklung benannten E-Mail-Ad-
resse mitzuteilen bzw. durch einen hierzu 
bevollmächtigten Dritten mitteilen zu las-
sen. 

b) Der Kunde hat die persönlichen Identifi-
kationsnummern (PIN) und die persönli-
chen Entsperrcodes (PUK) und persönli-
che Zugangsdaten (wie Kennwort/Pass-
wort) geheim zu halten und unverzüglich 
zu ändern, falls die Vermutung besteht, 
dass unberechtigte Personen davon 
Kenntnis erlangt haben. 

c) Der Kunde hat vor der Inanspruchnahme 
der Leistung "Rufumleitung" sicherzu-
stellen, dass der Inhaber desjenigen An-
schlusses, zu dem die Anrufe weitergelei-
tet werden sollen, damit einverstanden 
ist. 

2 Die überlassenen Leistungen dürfen 
nicht missbräuchlich genutzt werden, 
insbesondere 

a) darf die überlassene SIM-Karte nicht in 
Vermittlungs- und Übertragungssyste-
men eingesetzt werden, die Verbindun-
gen eines Dritten (Sprachverbindungen 
oder Datenübertragungen) an einen an-
deren Dritten ein- oder weiterleiten, ins-
besondere um Zusammenschaltungs-
dienste jeglicher Art zwischen dem von 
congstar zur Verfügung gestellten Mobil-
funknetz und anderen öffentlichen Tele-



kommunikations– oder IP–Netzen zu er-
bringen, oder um betriebliche Telefonan-
lagen oder Datennetze (LAN/WAN) mit-
tels sog. GSM-Gateways (SIM–Boxen, 
LeastCostRouter) an das Mobilfunknetz 
anzuschalten. 

b) dürfen keine gesetzlich verbotenen, un-
aufgeforderten Informationen, Sachen 
und sonstigen Leistungen übersandt 
werden, wie z.B. unerwünschte und un-
verlangte Werbung per E-Mail, Fax, Tele-
fon oder SMS ebenso wenig wie nicht ge-
setzeskonforme Einwählprogramme. 
Ferner dürfen keine Informationen 
mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten 
übermittelt oder in das Internet einge-
stellt werden und es darf nicht auf solche 
Informationen hingewiesen werden. 

c) dürfen keine Verbindungen hergestellt 
werden,  
- die dem Zweck dienen, dass der 

Kunde oder ein Dritter aufgrund der 
Verbindung und/oder aufgrund der 
Verbindungsdauer Auszahlungen o-
der andere Gegenleistungen erhal-
ten sollen (z.B. Gegenleistungen für 
Anrufe zu Chatlines oder Werbeho-
tlines) sowie 

- die nicht der direkten Kommunika-
tion zu einem anderen Teilnehmer 
dienen, sondern nur dem Zweck des 
Verbindungsaufbaus und/oder der 
Verbindungsdauer. 

3 Der Kunde ist hinsichtlich der überlasse-
nen SIM–Karte insbesondere verpflichtet: 

a) die von congstar vorgenommenen Vor-
einstellungen der SIM-Karte nicht zu än-
dern (SMS-Center), 

b) die SIM-Karte bei Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses an congstar zurück zu 
geben oder umweltgerecht zu entsorgen, 

c) die SIM-Karte zur Vermeidung von Miss-
brauch und Verlust sorgfältig aufzube-
wahren, 

d) congstar den Verlust bzw. das Abhanden-
kommen der congstar SIM-Karte unver-
züglich unter Angabe seiner Rufnummer 
und Kartennummer oder Rufnummer 
und Kundenkennwort oder Kartennum-
mer und Kunden-kennwort anzuzeigen. 

4 Weitere unzulässige Nutzungen für ein-
zelne Produkte können in der jeweiligen 
Leistungsbeschreibung und Preisliste ge-
regelt sein. 

 
 
X Nutzung durch Dritte   
1 Dem Kunden ist es nicht gestattet, die 

überlassenen Leistungen Dritten ohne 
vorherige Erlaubnis von congstar zum al-
leinigen Gebrauch oder zur gewerblichen 
Nutzung zu überlassen oder an Dritte 
weiterzugeben. 

2 Nach Verlust der congstar SIM-Karte hat 
der Kunde nur die Verbindungspreise zu 
zahlen, die bis zum Eingang der Meldung 
über den Verlust der Karte bei congstar 
angefallen sind. Das gleiche gilt für 
Preise über Dienste, zu denen congstar 
den Zugang vermittelt. 
  
 

XI Änderungen der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB) und 
Leistungen 

1 Die AGB können geändert werden soweit 
dies zur Anpassung an Entwicklungen er-
forderlich ist, welche bei Vertragsschluss 
nicht vorhersehbar waren und welche die 
congstar nicht veranlasst hat oder beein-
flussen kann und deren Nichtberücksich-
tigung die Ausgewogenheit des Vertrags-
verhältnisses in nicht unbedeutendem 
Maße stören würde und soweit hierdurch 

wesentliche Regelungen des Vertrags-
verhältnisses nicht berührt werden. We-
sentliche Regelungen sind solche über 
Art und Umfang der vertraglich verein-
barten Leistungen und die Laufzeit ein-
schließlich der Regelungen zur Kündi-
gung. Ferner können die AGB angepasst 
werden, soweit dies zur Beseitigung von 
nicht unerheblichen Schwierigkeiten bei 
der Durchführung des Vertrages auf-
grund von nach Vertragsschluss entstan-
denen Regelungslücken erforderlich ist. 
Dies kann insbesondere der Fall sein, 
wenn sich die Rechtsprechung zur Wirk-
samkeit von Bestimmungen dieser AGB 
ändert, wenn eine oder mehrere Bestim-
mungen dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen von der Rechtsprechung 
für unwirksam erklärt werden oder eine 
Gesetzesänderung zur Unwirksamkeit ei-
ner oder mehrerer Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
führt. 

2 Die vertraglich vereinbarten Leistungen 
können geändert werden, wenn und so-
weit dies aus triftigem, bei Vertrags-
schluss nicht vorhersehbaren Grund, er-
forderlich ist und das Verhältnis von Leis-
tung und Gegenleistung nicht zu Unguns-
ten des Kunden verschoben wird, so dass 
die Änderung für den Kunden zumutbar 
ist. Ein triftiger Grund liegt vor, wenn 
neue technische Entwicklungen eine 
Leistungsänderung erforderlich machen, 
da die Leistung in der bisherigen vertrag-
lich vereinbarten Form nicht mehr er-
bracht werden kann oder wenn neu erlas-
sene oder geänderte gesetzliche oder 
sonstige hoheitliche Vorgaben eine Leis-
tungsänderung erfordern. 

3 Änderungen der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen oder der Leistungen gemäß 
Ziffer XI 1 und XI 2 werden dem Kunden 
mindestens sechs Wochen vor ihrem ge-
planten Wirksamwerden in Textform mit-
geteilt. Dem Kunden steht bei Änderun-
gen, die nicht ausschließlich zu seinen 
Gunsten sind, das Recht zu, den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen in Textform zu kündigen. 
Hierauf wird der Kunde in der Änderungs-
mitteilung besonders hingewiesen. 
 
 

XII Preisanpassungen 
1 congstar ist berechtigt, die auf der 

Grundlage dieses Vertrages zu zahlen-
den Preise nach billigem Ermessen ge-
mäß § 315 BGB der Entwicklung der Ge-
samtkosten anzupassen, die für die Preis-
berechnung maßgeblich sind. 
Die Gesamtkosten bestehen insbeson-
dere aus Kosten für Netzbereitstellung, 
Netznutzung und Netzbetrieb (z. B. für 
Technik, besondere Netzzugänge und 
Netzzusammenschaltungen, technischer 
Service), Kosten für die Kundenbetreu-
ung (z. B. für Service-Hotline, Abrech-
nungs- und IT-Systeme), Personal- und 
Dienstleistungskosten, Energie, Gemein-
kosten (z. B. für Verwaltung, Marketing, 
Mieten, Zinsen) sowie hoheitlich aufer-
legten Gebühren, Auslagen und Beiträ-
gen (z. B. aus §§ 142, 143 TKG). 

a) Eine Preiserhöhung kommt in Betracht 
und eine Preisermäßigung ist vorzuneh-
men, wenn sich die Gesamtkosten erhö-
hen oder absenken. 

b) Steigerungen bei einer Kostenart, z. B. 
Kosten für die Netznutzung, dürfen nur in 
dem Umfang für eine Preiserhöhung her-
angezogen werden, in dem kein Aus-
gleich durch etwaige rückläufige Kosten 

in anderen Bereichen, etwa bei der Kun-
denbetreuung, erfolgt. Bei Kostensen-
kungen sind von congstar die Preise zu 
ermäßigen, soweit diese Kostensenkun-
gen nicht durch Steigerungen bei einer 
anderen Kostenart ganz oder teilweise 
ausgeglichen werden. congstar wird bei 
der Ausübung ihres billigen Ermessens 
die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisän-
derung so wählen, dass Kostensenkun-
gen nicht nach für den Kunden ungünsti-
geren Maßstäben Rechnung getragen 
werden als Kostenerhöhungen, also Kos-
tensenkungen mindestens in gleichem 
Umfang preiswirksam werden wie Kos-
tenerhöhungen. 

c) Ferner sind Preisanpassungen in dem 
Umfang durchzuführen, in dem dies 
durch Entscheidungen der Bundesnetza-
gentur verbindlich gefordert wird.  

2 Änderungen der Preise nach Ziffer XII 1 
werden dem Kunden mindestens sechs 
Wochen vor ihrem geplanten Wirksam-
werden in Textform mitgeteilt. Dem Kun-
den steht in diesem Falle das Recht zu, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Preisanpassung in Textform 
zu kündigen. Hierauf wird der Kunde in 
der Änderungsmitteilung besonders hin-
gewiesen. Im Übrigen bleibt § 315 BGB 
unberührt. 

3 Unabhängig von den Regelungen der Zif-
fer XII 1 und XII 2 ist congstar für den Fall 
einer Erhöhung der gesetzlichen Umsatz-
steuer berechtigt und für den Fall einer 
Senkung verpflichtet, die Preise zum 
Zeitpunkt der jeweiligen Änderung ent-
sprechend anzupassen, ohne dass dem 
Kunden daraus ein Kündigungsrecht ent-
steht. 

 
 

XIII Haftung von congstar 
1 Haftungsbeschränkung nach § 44a TKG 

a) congstar haftet für Vermögens-
schäden als Anbieter von öffentlich zu-
gänglichen Telekommunikationsdiensten 
nach den Regelungen des § 44a TKG. 
Das bedeutet:  
b)  Soweit eine Verpflichtung der 
congstar als Anbieter von öffentlich zu-
gänglichen Telekommunikationsdiensten 
zum Ersatz eines Vermögensschadens 
gegenüber einem Endnutzer besteht und 
nicht auf Vorsatz beruht, ist die Haftung 
auf höchstens 12 500 EUR je Endnutzer 
begrenzt. Entsteht die Schadenersatz-
pflicht durch eine einheitliche Handlung 
oder ein einheitliches Schaden verursa-
chendes Ereignis gegenüber mehreren 
Endnutzern und beruht dies nicht auf 
Vorsatz, so ist die Schadenersatzpflicht 
unbeschadet der Begrenzung in Satz 1 in 
der Summe auf höchstens zehn Millio-
nen EUR begrenzt. Übersteigen die Ent-
schädigungen, die mehreren Geschädig-
ten auf Grund desselben Ereignisses zu 
leisten sind, die Höchstgrenze, so wird 
der Schadenersatz in dem Verhältnis ge-
kürzt, in dem die Summe aller Schaden-
ersatzansprüche zur Höchstgrenze 
steht. Die Haftungsbegrenzung nach den 
Sätzen 1 bis 3 gilt nicht für Ansprüche 
auf Ersatz des Schadens, der durch den 
Verzug der Zahlung von Schadenersatz 
entsteht. 

2 Sonstige Haftung 
Sofern die Haftung nicht nach 
§ 44a TKG beschränkt ist, gilt Folgen-
des: 
a) congstar haftet bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit sowie bei Fehlen 
einer garantierten Eigenschaft für alle 
darauf zurück 



zuführende Schäden unbeschränkt. 
b) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet 
congstar im Fall der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit 
unbeschränkt. Wenn congstar durch 
leichte Fahrlässigkeit mit ihrer Leistung 
in Verzug geraten ist, wenn ihre Leis-
tung unmöglich geworden ist oder wenn 
congstar eine wesentliche Pflicht ver-
letzt hat, ist die Haftung für darauf zu-
rückzuführende Sach- und Vermögens-
schäden, auf den vertragstypisch vor-
hersehbaren Schaden begrenzt. Eine 
wesentliche Pflicht ist eine solche, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht, deren Verletzung die Errei-
chung des Vertragszweckes gefährdet 
und auf deren Einhaltung der Kunde re-
gelmäßig vertrauen darf. 
c) Für den Verlust von Daten haftet 
congstar bei leichter Fährlässigkeit un-
ter den Voraussetzungen und im Um-
fang von Ziffer XIII 2b) nur, soweit der 
Kunde seine Daten in anwendungsadä-
quaten Intervallen, in geeigneter Form 
gesichert hat, damit diese mit vertretba-
rem Aufwand wiederhergestellt werden 
können.  
d) Die Haftung für alle übrigen Schä-
den ist ausgeschlossen, insbesondere 
für Datenverlust oder Hardwarestörun-
gen, die durch Inkompatibilität der auf 
dem PC-System des Kunden vorhande-
nen Komponenten mit der neuen bzw. zu 
ändernden Hard- und Software verur-
sacht werden und für Systemstörungen, 
die durch vorhandene Fehlkonfiguratio-
nen oder ältere, störende, nicht vollstän-
dig entfernte Treiber entstehen können. 

3 Die Haftung nach den Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes bleibt unbe-
rührt. 
 
 

XIV Vertragslaufzeit und Kündigung 
1 Das Vertragsverhältnis beginnt mit Frei-

schaltung der SIM-Karte und läuft auf un-
bestimmte Zeit. 

2 Das Vertragsverhältnis kann durch den 
Kunden ohne Einhaltung einer Frist und 
durch congstar mit einer Frist von einem 
Monat gekündigt werden. Eine Kündi-
gung muss in Textform (z. B. per Brief, 
Fax oder E-Mail) erfolgen. 

3 Nach der Kündigung wird ein eventuell 
bestehendes Restguthaben bei endgülti-
ger Deaktivierung der Karte erstattet. 
Dem Kunden unentgeltlich überlassenes 
Guthaben (geschenktes Guthaben) wird 
nicht erstattet. 
 
 

XV Pflichtinformationen nach dem 
Telekommunikationsgesetz 

1 Informationen über die von congstar zur 
Messung und Kontrolle des Datenver-
kehrs eingerichteten Verfahren, um eine 
Kapazitätsauslastung oder Überlastung 
einer Netzwerkverbindung zu vermeiden 
und Informationen über die möglichen 
Auswirkungen finden sich im Internet un-
ter www.pennymobil.de/messverfahren. 

2 Eine Auflistung der Maßnahmen, mit de-
nen congstar auf Sicherheits- oder Integ-
ritätsverletzungen oder auf Bedrohun-
gen oder Schwachstellen reagieren kann, 
findet sich im Internet unter www.penny-
mobil.de/sicherheitsverfahren. 

3 Die Kontaktadressen der für die vertrag-
lichen Leistungen angebotenen Service-
leistungen sind in der in der Leistungsbe-
schreibung und im Internet unter 
www.pennymobil.de einsehbar. 

4 Ein allgemein zugängliches und gültiges 
Preisverzeichnis ist unter www.penny-
mobil.de einsehbar. 

5 Voraussetzung dafür, dass im Falle einer 
Rufnummernmitnahme die vertragliche 
Leistung von congstar nicht oder nicht 
länger als einen Kalendertag unterbro-
chen wird, ist, dass mindestens acht (8) 
Tage vor dem Vertragsende bei congstar 
(bei Rufnummernmitnahme im Rahmen 
eines Anbieterwechsels) bzw. acht (8) 
Tage vor dem gewünschten Wechselter-
min (bei der jederzeitigen Rufnummern-
mitnahme (ohne Anbieterwechsel)) der 
Wechselwunsch des Kunden, der ge-
wünschte Wechseltermin sowie der Na-
men des neuen Anbieters und der voll-
ständige Portierungsauftrag zugeht.  

6 Im Falle einer kontinuierlichen oder re-
gelmäßig wiederkehrenden Abweichung 
bei der Geschwindigkeit oder bei anderen 
Dienstqualitätsparametern zwischen der 
tatsächlichen Leistung des Internetzu-
gangsdienstes und der gemäß den Buch-
staben a bis d des Artikels 4 Abs. 1 der EU-
Verordnung 2015/2120 angegebenen 
Leistung steht dem Kunden, der Verbrau-
cher ist, bei Vorliegen der jeweiligen Vo-
raussetzungen die gesetzlichen Rechte 
(Rechtsbehelfe) zu. Dies sind z.B. (Wie-
der-) Herstellung der vertragskonformen 
Leistung, Reduzierung des Entgeltes, 
vorzeitige Beendigung des Vertrages, 
Schadensersatz oder eine Kombination 
der genannten Rechtsbehelfe. 

7 Der Kunde kann verlangen, in ein allge-
mein zugängliches Teilnehmerverzeich-
nis unentgeltlich eingetragen zu werden 
oder seinen Eintrag wieder löschen zu 
lassen.  

8 Der Kunde kann verlangen,  
a) dass die Nutzung seines Netzzuganges 

für bestimmte Rufnummernbereiche un-
entgeltlich netzseitig gesperrt wird, so-
weit dies congstar technisch möglich ist. 

b) dass die Identifizierung seines Mobilfunk-
anschlusses zur Inanspruchnahme und 
Abrechnung einer neben der Verbindung 
erbrachten Leistung unentgeltlich netz-
seitig gesperrt wird. 

9 Zur Beilegung eines Streits mit congstar 
über die in § 47a TKG genannten Fälle 
kann der Kunde durch einen Antrag ein 
Schlichtungsverfahren bei der Verbrau-
cherschlichtungsstelle Telekommunika-
tion der Bundesnetzagentur in Bonn ein-
leiten. Congstar ist bereit an Schlich-
tungsverfahren vor der Bundesnetzagen-
tur teilzunehmen. An Streitbeilegungs-
verfahren vor anderen Verbraucher-
schlichtungsstellen nimmt congstar nicht 
teil. 

 
 
XVI Sonstige Bedingungen 
1 Vertragsbezogene Mitteilungen der 

congstar an den Kunden erfolgen nach 
Wahl von congstar durch Zusendung an 
die vom Kunden benannte Anschrift  
oder durch Übermittlung einer E-Mail o-
der einer Kurzmitteilung (SMS). Kündi-
gungen erfolgen nicht per SMS. 

2 congstar ist berechtigt, die Leistungen 
durch Dritte zu erbringen. congstar haf-
tet für die Leistungserbringung durch 
Dritte wie für eigenes Handeln. 

3 Der Kunde kann die Rechte und Pflichten 
aus diesem Vertrag nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung von congstar 
auf einen Dritten übertragen. 

4 Eine Übertragung der aus diesem Ver-
tragsverhältnis resultierenden Rechte 
und Pflichten auf die congstar GmbH, 

Bayenwerft 12-14, 50678 Köln (Amtsge-
richt Köln, HRB 98255), die Telekom 
Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 
53227 Bonn (Amtsgericht Bonn, HRB 
5919), die Deutsche Telekom AG, Fried-
rich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn (Amts-
gericht Bonn, HRB 6794) oder eine Betei-
ligungsgesellschaft der genannten Ge-
sellschaften ist ohne Zustimmung des 
Kunden zulässig. Dem Kunden steht nur 
für den letztgenannten Fall der Übertra-
gung auf eine namentlich nicht genannte 
Beteiligungsgesellschaft das Recht zu, 
das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung 
einer Frist zu kündigen. 
 
 
Stand: 28. Juli 2020 

 
 


